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Der schweizerische Republikaner
herausgeg'eben

von Eschev und Ustcri
Nitgliederu der êcstzgcceà's Räthe der helvetischen Republik.

Band III. X». I,XVII.

Gesezgebung.
Senat, Z. May.

(Fortsetzung.)
Z äs lin gesteht, daß ihm die Verwerfung Miih^

macht; wenn nicht die Vermischung der Geu'.eindsver-
Walter mit den Municipalen sich in dem Beschluß fan-
de, so wurde er zu seiner Annahme summe».

Usteri stimmt mit der Commissiion zur Verwer-
fang. Es ist sehr sonderbar, findet er, daß man
hierüber für die Municipalstcllen ein eignes Gesetz
machen will; jeder Zwang zur Annahme dieser Stelle
ist höchst ungerecht, so lange die andern von den
Ur- oder Wahlversammlungen zu besetzenden Stellen
frei dürfen ausgeschlage» werden. Es müssen hier
allgemeine Grundsätze aufgestellt werden; mit diesen
beschäftige sich atto der grosse Rath und nicht mit
einem besondern Gc'ctz für die Municipalitäten.

Der Beschluß wird verworfen.
Das Voll;. Direktorium übersendet ein Schreiben

des batavischen Direktoriums, wodurch dasselbe sein?
freundschaftlichen Gesinnungen und Wünsche gegen
die helvetische Republik aucdrukt.

Man klatscht.
Das Vollz. Direktorium theilt den Brief des

General Massena an den fränkischen Gesandten Per-
rschel, über den an den fränkischen Gesandten in
Rastadt begangnen abscheulichen Meuchelmord mit.

Der Beschluß, welcher den Druk und die Be-
kanmmaüung des Briefes des General Massena und
der Bvthschaft des Voll;. Direktoriums über diese Er-
mordung der Gesandten in Rastatk --- verordnet --
wird verlesen.

Zaslin: Als ich gestern die betrübte und allen
Menschenverstand übersteigende Umhat h rce — konnte
ich sie nicht rlanden; nur mit Mühe überzeugm mich
die nur allzu bestimmten vorliegenden offieiellcn Be-
richte; unaezweiftlt wird die fränkische Nation Mittel
finden, verdiente Rache über dik namenlose Unthat
Zu nehme». In der Beklemmung meines Herzeus,
läge ich bei diesem Anlaß: wàre es möglich, daß un-
ter unser» verirrten ugd verführten Brüdern auch nur

Luzern, den 10. Mai 179?. (-l.Floreal. VII.)

einer noch Schuz von fremden Despoten wünschen
könnte — was würde der Erfolg davon seyn — ihr
seht es Helvetier — Mord! — schändlicher Meuchel-
mord! — «un wählet!

Muret: Wie den ganzen Senat hat auch nttch
die angehörte Nachricht mit Grausen und Schrecken
erfüllt 5 bei allen Nationen, zu allen Zeiten waren die
Gesandten, zumal die Friedensgesandten, heilige und
unantastbare Personen; sie nicht als solche behandeln,
heißt das nicht die Kriege verewigen wollen? Wahrend
ich den schreklichen Tod der verdienten Männer be-

traure — finde ich Trost darin», daß durch denselben
allgemeiner Abscheu, allgemeiner Aufstand von ganz
Frankreich zur Rache über die unstreitig in den
stabinettern der verbündeten Despoten verabredete
Greuelthat entstehen wird; auch in unserm Vaterland
werden uusere verirrten Brüder die Augen öffnen, und
in ihren geträunitcn Rettern feige Meuchelmörder nur
erblicken; alle Nationen müssen sich vereinigen, um
Rache an dcr unnennbaren Schandthat zu nehmen.

Kubli: Ganz Europa ist Zeuge, daß der Kaiser
und sein Geßndel die abscheulichsten T-rannen sind,
und in der Vorsehung Gottes wars beschlossen, daß
jeuer nun nahe vor seinem Schreckensende auch als der
abscheulichste Mörder erscheinen mußte. — Das grosse

Unglük der Ecbllobnen, wird noch zum Glük der
Menschheit ausfallen.

Der Beschluß wird angenommen.
Laflechere findet einen Trost mitten in derbe-

trübten Nachricht darinn, daß der B. Jean Debry
dem Tode entgangen ist; wer ihn kennt, kennt ihn
als den wärmsten Freund der Freiheit; er ist beson-
dcrs auch ein Freund von Helvetien und hat uns
das während unserer Sendung in Baris kraftig be-

wiese». Ich trage darauf an, daß der Senat eine

Deputation an de» fränkischen Minister Perrochel
ssende, um ihm seine Trauer über den schreklichen

Meuchelmord, >md seine Freude über die Rettung
des B. Jean Debrn zu bezeugen.

Devcvay will daß wir hierin nicht vom grosse»

Rath getrennt handeln sondern uns mit diesem ju
dcr Absendung vereinigen.



Muret ist nicht dieser Meinung; der Werth un-
fers Schrittes soll in der ungesäumte» Voltziehung
desselben liegen. Der grosse Räch wird das gleiche
schon getban haben oder noch thun.

B o d m er: Bisdahin hat man nicht recht mit Frank-
reich einherschreiten wollen ; nun aber werden dieHelvetier
angetrieben werden sich mit Frankreich zu vereinigen,
und dem Kaiser auch den Krieg anzukünden; die gu-
ten Patrioten werden sich nun alle zeigen, und die
falschen entlarvt werden.

La siecheres Autrag wird angenommen. Der
Präsident ernennt zu der Abordnung die B. Lafle-
ehe ce, Stokmann und Bodm er.

Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet
die sirengste und wachsamste Polizei, sowohl in der
ganzen Republik als besonders in der Stadt Luzern
auszuüben — wird verlescw.nnd angenommen.

Stammen verlangt, daß von der, an den B.
Perrochel ernannten Deputation des Senats, dem
gr. Räch sogleich Anzeige gemacht werde.

Der Antrag wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen und angenommen,

welcher als Amazarukel zu dem Gelez über die Miii-
tarorganisation verordnet: » es sollen bey jedem Va-
taillon drei Wagen zu drei Pferden jeder,.zu stehen
kommen, und von dem gleichen Arrondissement (Mi-
titargnartier) geliefert werden."

Boxler wünscht, daß der von seiner Sendung
jurükgekommcne B. Schneider, dem Senat von
den Ereignissen im Kanron Oberland Nachricht gebe.

Schneider entspricht diesem Wunsche — Er
fand in seinem Kanton ein. allgemeines Feuer unter
der Asche glimmen; die tollsten Lugen waren unter
dem Volk verbreitet und fanden Glauben; es wären,
hieß es, Gesetze vorhanden und schon in den Händen
der Statthalter, nach denen lo Kronen von jeder
Juchart Landes, 40 Batzen von jedem Fenster u. s. w.
bezahlt werden müßten; die Eliten würden über die
Grenzen, den Franken an die sie verkauft waren,
ausgeliefert. — Die Gurdenkendsn mußten, durch
Drohungen gezwungen, den andern folgen; bei der
ganzen Insurrekrion sind glüklicherweise lein? 15 Mann
geblieben; der Oberkommaudant der Truppen, die die
Ruhe herstellten, B. Dolder, verdient Dank und
Ruhm über sein Betragen; die Insurgenten sind nun
im ganzen Kanton zerstreue, uno ungefehr 200 sà»
gefangen.

Lafleche re zeigt dem Senat an, daß der frän-
kische Minister die Absendung des Senats sehr ver-
bindlich empfangen habe; er wird das frankische Di-
rekcorium von diesem Beweis der Theilnahme des
Senats unterrichten, und dem B. Jean Dcbry auch
davon besondere Anzeige thun.

Vollzieyungsdirektorium.
Daö Äollzichimgödireklorimn der helvetischen

einen und uutheilbaren Republik,
Erwägend, daß unter den Prozcßionen, die in

der katholischen Religion üblich, und ursprunglich aus
religiösen Absichten gestiftet worden sind / mehrere
von ihrer crstest Bestimmung so sehr ausaeartet sind
daß sie nun zu den schändlichsten Ausschweifungen
Anlaß geben.

Erwägend daß die Feinde der helvetischen Frei-
heit, begünstigt durch'die anwesende Volksmenge,
welche diese Prozeßionen, und die dabei herrschenden
Ausschweifungen dahin ziehen, Anlag finden könn-
ten, die ehrlich denkenden aber unerfahrne» Bürger
zu verleiten, ihre Ruhe und die allgemeine Ordnung
zu stören.

Nach Anhörung seines Ministers der Wissen--
schaften

beschließt:
1. Kein Umzug wird sich ausser dem Umfang deS

Bezirks halten können, wo die Kirche stehet; von
dieser wird die Prozeßion ausgehen, und auch wieder
zurukkehren.

2. Die Priester und Mönche, welche die Umzüge
anführen, sind den Eivil - Authoriraten für alle Un-
oronungen verantwortlich, welche dabei statt haben
könnten. '

z. Es soll ihnen ansdrüklich anbefohlen werde»,
jedesmal drei Tage vor der Prozeßion dem Statt-
Halter oder Unterstatthalter des Distrikts, wo die
Kirche gelegen ist, in der das Fest gefeiert werde» '
soll, davon Anzeige zu thun.^

4. Der Minister der Wissenschaften ist beauftragt,
diesen Beschluß in Vollziehung zu setzen, welcher ge-
drukt werden soll.

Luzern ten Z. April, :?9?.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriunis, der Gen. Sà

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,

F. V. M e ye r.

Das Vottziehlmgödirektorium der helvetische»
einen und uutheilbaren Republik.

In Erwägung, daß «»an den aufrâhrerischft!
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